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RS OGH 1999/12/22 3Ob103/99i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1999

Norm

ZPO §411 Aa

Rechtssatz

Der erstmals im Revisionsrekurs geltend gemachte Umstand der entschiedenen Rechtssache bewirkt die Nichtigkeit

der Beschlüsse der Vorinstanzen und die Unzulässigkeit des Vollstreckbarerklärungsantrages und Exekutionsantrages

der betreibenden Partei, die deshalb zurückzuweisen war.

Entscheidungstexte

3 Ob 103/99i
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